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Thema

Sozialstaat und Soziale Arbeit
Soziale Gerechtigkeit als Grundlage der Profession

■ Wolfgang Maaser

Der Begriff der »Gerechtigkeit« wird zu-
nehmend zu einem zentralen Bezugspunkt
für das Selbstverständnis der Sozialen Ar-
beit. Dabei rückt neben der Verteilungs-
gerechtigkeit und der Tauschgerechtigkeit
die Befähigungsgerechtigkeit ins Zentrum
der Aufmerksamkeit. Denn der Erwerb
sozialer Kompetenzen und die Partizipa-
tion an Bildungsprozessen besitzen heute
eine zentrale Bedeutung für die Lebens-
chancen von Menschen.

Der Sozialstaatsentwicklung in der Nach-
kriegszeit entsprach jahrzehntelang ein
weithin unbestrittener, gesamtgesell-
schaftlicher Konsens über die Leistungs-
erfordernisse des Sozialstaats. Seit etwa
25 Jahren transformiert sich das breite
Einverständnis allerdings tiefgreifend. So-
wohl das Verständnis, die Funktionswei-
sen und Steuerungsmechanismen als auch
die Leistungsbreite und Leistungstiefe des
Sozialstaats erfahren Zug um Zug gravie-
rende Veränderungen (Lessenich, 2008).

Diese politisch induzierte Transforma-
tion greift bedeutend in das Verständnis
der Gerechtigkeit ein und berührt emp-
findlich das Gerechtigkeitsempfinden der
Bürger. Denn der Nachkriegskonsens
ließ nachhaltige Leistungserwartungen
entstehen, die insgesamt als legitim und
berechtigt erachtet werden. Einschrän-
kungen des Leistungskatalogs werden
folglich als ungerecht empfunden und
entziehen dem gegenwärtigen Sozialstaat
Legitimität und Akzeptanz. Gilt der de-
mokratisch mandatierte Staat aus Sicht
der Bürger als anerkennungswürdig und
gerechtfertigt?

Die Erwartungen der Bürger beinhalten
moralische Sollensvorstellungen, mit de-
ren Hilfe sie den sozialpolitischen Status
quo kritisch beurteilen. Inwieweit lassen
sich diese normativen Ansprüche recht-
fertigen? Welches politisch angemessene
Sozialstaatsverständnis folgt aus ihnen?
Was soll ein Sozialstaat leisten? Was sind
seine Aufgaben und wie soll er sie erfül-
len?

Diese Fragen lassen unterschiedliche
Antworten zu. Der internationale Ver-
gleich dokumentiert unterschiedliche So-
zialstaatstypen (Kaufmann, 2003). Trotz
dieser erheblichen Bandbreite in der Aus-
gestaltung ist der Begriff der sozialen Ge-
rechtigkeit eine unverzichtbare Projek-
tionsfolie der Verständigung. Eine ernst -
hafte Bestimmung des Sozialstaats kann
nicht auf ihn verzichten.

Vom Sozialstaat zum Mandat
der Sozialen Arbeit

Soziale Arbeit wird in ihrem Selbstver-
ständnis und ihren Beauftragungen von
den weitreichenden sozialstaatlichen Ver-
änderungen herausgefordert. Seit den
1970er Jahren ließ sie ihr Fürsorge- und
Disziplinierungsimage hinter sich und
stellte ihre Klienten- und Nutzerorientie-
rung in den Mittelpunkt. Ihren gesell-
schafts- und staatskritischen Impetus ge-
wann sie zunehmend durch Bezug auf die
Menschenrechte, die heute in keinem na-
tionalen oder internationalen Berufsko-
dex der Sozialen Arbeit fehlen. Diese nor-
mative Bezugnahme fördert überdies ein
sozialarbeiterisches Selbstverständnis, das
in seiner doppelten Beauftragung durch
Sozialstaat und Nutzer nach Selbststän-
digkeit strebt. Soziale Arbeit will weder
den vorfindlichen Mandatierungen des
Klienten noch den sozialstaatlichen Auf-
trägen unkritisch ausgeliefert sein; sie
kann weder jeglichem Bedürfnis des
Klienten nachgeben noch bewusstlos so-
zialpolitisch festgelegte Mandatierungen
ausführen. Daher bedarf sie externer
Größen, die ihr kritische Distanz ermög-
lichen.

Für kritische Distanz, relative Selbst-
ständigkeit und eine berufspolitische Auf-
wertung bieten sich unterschiedliche
Wege an: Zum einen erheben Professio-
nalisierungsstrategien die wissenschaft-
lich basierte Fachlichkeit zum zentralen
Kriterium. Zum anderen fundiert man
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die gesellschaftskritische Funktion der
Profession durch den normativen Bezug
auf die Menschenrechte mit besonderem
Verweis auf die Gerechtigkeit. Fachlich-
keit oder normative Verankerung gilt je-
weils als primärer Bezugspunkt. Die tra-
ditionelle Entgegensetzung von »Fach-
lichkeit versus Werteorientierung«
verliert freilich nach und nach an Plausi-
bilität. Auch den professionsorientierten
Ansätzen rückt die Notwendigkeit einer
normativen Fundierung ins Bewusstsein
(Otto/Ziegler, 2008), um die Reduktion

der Sozialen Arbeit auf eine bloße Dienst-
leistung abzuwehren. Insgesamt bean-
sprucht das Projekt einer sich selbstrefle-
xiv steuernden Professionalität ein drittes
Mandat gegenüber den beiden anderen
Mandatierungen (Staub-Bernasconi, 2007).

In diesem Verständigungsprozess zieht
der Begriff der Gerechtigkeit aus unter-
schiedlichen Gründen zentrales Interesse
auf sich: Im Gegensatz zu einer generali-
sierten Bezugnahme auf Menschenrechte
vermeidet die Fokussierung auf Gerech-
tigkeit die verwirrende Mannigfaltigkeit
der Menschenrechtsdiskurse und die Ver-
führung, sich in der Vielfalt trivialer Ein-
lassungen zu verlieren. Er lenkt die Auf-
merksamkeit auf die sozialpolitische
Funktion und verbindet die normative
Diskussion stärker mit praktischen, orga-
nisations- und sozialpolitischen Problem-
stellungen Sozialer Arbeit. Der gerechtig-
keitsorientierte Bezug macht deutlich:
 Soziale Arbeit ist kein bloßes Ausfüh-
rungsorgan des Staates, sondern eine de-
mokratisch legitimierte Instanz, die in den
Konflikt zwischen realen gesellschaft-
lichen Zuständen und moralischem
Selbstverständnis, zwischen Sein und Sol-
len in die gesellschaftliche Selbstbeschrei-
bung eingreift. Sie macht als Akteur, Be-
obachter und Berichterstatter der Gesell-
schaft (Maaser, 2008) eine selbstständige

Position im Definitionsprozess sozialer
Gerechtigkeit geltend.

Sozialarbeiter bewältigen als Akteure
einen beträchtlichen Teil sozialer Proble-
me. Da Benachteiligungen und soziale
Ungleichheit im Regelfall nicht das Er-
gebnis eines naturwüchsigen Prozesses
sind, liegt der Rekurs auf den Begriff der
Gerechtigkeit nahe; denn er ist zentral mit
der Vorstellung von Gleichheit verbun-
den (Gosepath, 2004). So ist es für die So-
zialarbeitsprofession naheliegend, sich
den Gerechtigkeitsbegriff für ihre Selbst-

artikulation anzueignen und für eine An-
knüpfung an sozialpolitische und philo-
sophisch-fachwissenschaftliche Gerech-
tigkeitsdiskurse zu nutzen. Ein deduktiv
ableitbares Entscheidungswissen lässt
sich hieraus nicht gewinnen. Derartige
Verknüpfungen besitzen vielmehr die
Funktion, Orientierung im Selbstklä-
rungsprozess der Gesellschaft zu ermög-
lichen.

Zum Begriff der sozialen
Gerechtigkeit

Heutigen Gerechtigkeitskonzepten liegt
ein modernes Verständnis sozialer Ord-
nung zugrunde. Soziale Ordnungen gel-
ten als nicht naturgegeben. Sie sind von
Menschen gemacht und folglich durch sie
veränderbar. Regeln lassen eine Struktur
sozialer Ordnung entstehen, deren Folge-
wirkungen einer normativen Bewertung
durch die Betroffenen ausgesetzt sind. So
rückt die soziale Ungleichheit in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sie ist
kein Zufallsprodukt, sondern lässt sich
auf politisch konstituierte Regeln zurück -
führen, die im Ergebnis zur empirisch
nachweisbaren Verteilung unterschied-
licher Lebenslagen führen. Einkommen,
Bildung, Beschäftigung, Prestige und

Macht beeinflussen die Verteilung von
Lebenslagen in zentraler Weise.

Regeln der sozialen Gerechtigkeit be-
treffen wechselseitige Ansprüche, ver-
bindliche Rechte und Pflichten. Sie arti-
kulieren demnach das, was Menschen
einander schulden. Davon unterschieden
bleibt das, was soziale Beziehungen als
Gabe bereichert. Regeln der Barmherzig-
keit gelten als wünschenswert, ihre Ein-
haltung besitzt jedoch freiwilligen Cha -
rakter. Gerechtigkeit hingegen zielt auf
rechtliche Verwirklichung. Bei unpartei-
ischer Betrachtung sollen die Regeln sozi-
aler Ordnung und wechselseitiger An-
sprüche zu einem annehmbaren Aus-
gleich zwischen den Beteiligten führen.

Verteilungsgerechtigkeit und
Tauschgerechtigkeit

Gemeinhin konkurrieren bis heute zwei
Typen von Gerechtigkeit, die ihre Wur-
zeln in der Antike (Aristoteles, 1983) ha-
ben, jedoch unter neuzeitlichen Bedin-
gungen in ihrer Bedeutung transformiert
wurden:
• Neuzeitliche Gleichheitsvorstellungen

verwandelten die aristotelische Idee der
Verteilungsgerechtigkeit zu einer basa-
len sozialpolitischen Umverteilungska-
tegorie. Derjenige, der durch günstige
gesellschaftliche Startpositionen viele
Güter besitzt, soll unter diesem Blick -
winkel anderen Menschen mit weniger
günstigen Startpositionen etwas abge-
ben. Christliche Traditionen trugen ihr
Verständnis von Gemeinschaftstreue,
gelingender Wechselseitigkeit und vor-
rangiger Option für die Armen (Huber,
1999) in diesen Grundgedanken ein
und förderten seine kulturelle Profilie-
rung. Auch aus dieser Perspektive wird
soziale Ordnung als eine Kooperations-
gemeinschaft verstanden,  deren gemein-
schaftliche Leistungen zu gesellschaft-
lichen Wertschöpfungsprozessen und
Wertschöpfungsergebnissen führen, auf
die alle, in unterschiedlicher Weise mit-
wirkenden Mitglieder einen Anspruch
geltend machen dürfen.

• Eine ähnlich nachhaltige Wirkung ent-
faltete die antike Idee der Tauschge-
rechtigkeit. Sie stellt die Begegnung von
zwei Gleichen in den Mittelpunkt, die
Gleichwertiges miteinander tauschen.
Das Modell einer so beschaffenen zwei-
seitigen Beziehung entwickelte sich

»Soziale Arbeit braucht als Akteur,
Beobachter und Berichterstatter der
Gesellschaft eine selbstständige
Position im Kampf um soziale
Gerechtigkeit«

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2010-1-9 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 12:48:11. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2010-1-9


Thema

11Blätter der Wohlfahrtspflege 1/2010

zum Ideal einer gerechten Beziehung.
Besonders die neuzeitliche Marktbezie-
hung gilt als Prototyp dieser Form von
Gerechtigkeit.
Beide Gerechtigkeitstypen treten häufig

in Spannung zueinander. Ihre Ausrich-
tung bestimmt auch das moderne Sozial-
staatsverständnis: Der Staat korrigiert auf
der Linie der Verteilungsgerechtigkeit die

Ungleichheitsdynamik, die durch die ka-
pitalistische Ökonomie und die dort statt-
findenden Tauschprozesse der Gesell-
schaft stetig eingestiftet wird. Diese
 Korrekturfunktion stellt auch die promi-
nenteste Gerechtigkeitstheorie des 20.
Jahrhunderts, die Theorie von John
Rawls, in den Mittelpunkt (Rawls, 1975).
Obwohl in dieser Theorie die bürger-
lichen Grundfreiheiten den Vorrang vor
den Gleichheitsrechten haben, müssen
 soziale Ungleichheiten stets unter dem
Blick winkel gerechtfertigt werden, ob sie
den am meisten Benachteiligten den größ-
ten Vorteil bringen. Folglich bleiben sozi-
ale Ungleichheiten aus Sicht des Gleich-
heitskriteriums stets legitimationsbedürf-
tig. Sie müssen durch Umverteilungs-
mechanismen begrenzt, jedoch gleichzei-
tig mit marktwirtschaftlichen Anreizsy-
stemen austariert werden.

Befähigungsgerechtigkeit und
Soziale Arbeit

Während Rawls die Gerechtigkeitsthe-
orie vor allem im Hinblick auf die Vertei-
lung von Gütern entwickelt, die ein an-
ständiges Mindestmaß (decent minimum)
und eine selbstständige Lebensführung
ermöglichen, entwickeln andere Theoreti-
kerinnen und Theoretiker seinen Entwurf
weiter. Denn Selbstständigkeit erfordert
nicht nur ausreichende Verteilung der
Ressourcen, sondern bedarf auch kom-
plexer Lernprozesse. Nachhaltig selbstbe-
stimmtes Leben entsteht nicht von selbst.
Der Erwerb sozialer Kompetenzen als
auch die Partizipation an Bildungsprozes-
sen besitzen zentrale Bedeutung. Martha
Nussbaum und Amartya Sen ergänzen
daher den Grundgedanken der Verteilung
um den der Befähigung (Nussbaum,
1999; Sen, 2003). Die Befähigungsge-
rechtigkeit betrifft bereits die im Vorfeld
zu fördernden und zu erlernenden Kom-
petenzen, formale Bildungschancen über-
haupt nutzen zu können. Dadurch kom-
men Kindergarten, familiale Förderungs-
dimensionen und vieles mehr in den
gerechtigkeitstheoretischen Blick. Dort
stattfindende Prozesse beeinflussen sub-
stantiell die effektive Chancengleichheit
(Dworkin, 1981).

Die Befähigungsgerechtigkeit rückt
zentrale Handlungsfelder Sozialer Arbeit
als Teil gesamtgesellschaftlicher Verant-
wortung ins Zentrum der Aufmerksam-

keit. Sie lässt sich zudem für eine präzise-
re Erfassung sozialarbeiterischer Praxis-
prozesse, ihrer Rahmenbedingungen, ih-
rer Interventionsmöglichkeiten und Inter-
ventionsgrenzen nutzen. Die in dieser
Theorie wichtigen Zentralbegriffe von
»capability« und »functioning« helfen,
sozialarbeiterische Handlungskontexte
unter gerechtigkeitstheoretischer Perspek-
tive zu beobachten und auszuwerten.
Wer hier Verwirklichungschancen (capa-
bilities) mit Hilfe wissenschaftlicher Be-
gleitforschung untersucht, fragt nach den
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
der Individuen und Gruppen, ihre Vor-
stellung vom Leben zu realisieren. Welche
Bandbreite und welche Handlungsoptio-
nen lässt eine Lebenslage realistischer-
weise zu? Ein Abiturient besitzt aufgrund
seiner bereits erhaltenen Förderung grö-
ßere Verwirklichungschancen als ein
Hauptschüler. In welchem Ausmaß ver-
fügen Menschen über einen Zugang zu
zentralen Dimensionen der Lebensqua-
lität (functioning)? Hierzu gehören vor al-
lem Gesundheit bzw. Gesundheitsversor-
gung, soziale Beziehungen, Einkommen,
Ernährung, Bildung etc.

Resümee

Im Rückgriff auf Dimensionen der Be-
fähigungsgerechtigkeit kann Soziale Ar-
beit eine Professionalität entfalten, in der
sich normative Gesichtspunkte mit wis-
senschaftlich basierter Praxis verbinden.
Der Capability-Approach dient der Ana-
lyse der Handlungsfelder in fachlicher
und normativer Perspektive. Selbstreflexi-
ve Sozialarbeit lässt sich so als Beitrag zur
Bestimmung gesellschaftlicher Gerechtig-
keit weiterentwickeln. ◆
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